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Gesetzlose Glei d1béred1!igung eın Kechtsbegriff£.“ Dieses Wort AQUS

„dem Rechtsfrieden gefährlichsten Be-DDıie deutschen ' Richter stehen VOT reichen” habe keinen bestimmten In-eın Bewährungsprobe: halt, sondern sSEe1 ‚„ NUur die dem Wort
Art. 3 des Bonner Grundgesetzes be- nach zufällig gleiche Losung VOoO  a} Geg-stıiımmt nern®”. Mangels entsprechender griffbe-‚(Abs Alle Menschen sıiınd VOT reıiter un zuverlässiger ‚unmı1ttelbarerdem Gesetz gleıich. Orientierungsmöglichkeit‘‘ komme ‚„„‚dem
(Abs Männer un Frauen SIN Riıchter STa des Gesetzgebers Rechtset-

gleichberechtigt. ZUNS nıcht Zu „Wo mangels QUSTE1I-
(Abs Nıemand darf SCch se1ines hender objektiver Anhaltspunkte die

Geschlechtes benachteiligt oder hbe- richterliche Entscheidung UT als das
orzugt werden.“ subjektive relig1ıöse der parte1politi-

sche Bekenntnis des Richters mıt derWas Wäar damıt 1m einzelnen gemeınt,
welche VO  - den ın vielerleı Gesetzen nma{fßung objektiven Rech tes erschiene,
verstreuten einschlägıigen Bestimmun- wäre das nıcht NUur eın unzulänglicher,
SECH ın aufgehoben und inwıewelt 1ın sondern das egenteı eines Rıchter-
S1€E durch NEUE ersetzt? Um eın Recht- spruches.“
sprechungschaos vermeılden, formu- AÄhnlich mıiıt noch gewichtigeren Ar-
hlierte [a  an folgende Übergangsbestim- gumenten das Cberlandesgericht rank-
Mung ın Art. 6 furt (Entscheidung VO 22. Aprıl

‚„„‚Das dem Art. Abs. 2 entgegenste- Es bezeichnet die Über-
en Recht bleibt bis se1liNner An- gangsregelung des Art 117 sa qlg
PasSssung diese Bestimmung des „verfassungswidrig, weil sıch diese An-
Grundgesetzes Iın Kraft, jedoch nicht ordnung über die Aufgabenteilung ZW1-
Jänger als bis ZAU: 31 M.  arz  (3 1953° schen Gesetzgebung un Rechtspre-
Der Bundestag rachte aber keıin An- chung hinwegsetzt. Die Aufgabe,

passungsgesetz zustande. Seit Prı Art. 5} Abs Grundgesetz durchzufüh-
sınd er dıe Richter 0OZUSASCH auft renN, ist nämlich 1m Bereich des amı-
sıch selbst angewlesen, ohne iıhre Ent- Llienrechts keine richterliche, sondern
scheidung aus einem Gesetzbuch able- ıne gesetzgeberische. Was hier
SCI] können. Kür üÜuSeTrTe weltanschau- entscheıden gilt, ur gibt es  06

meınen dıie Rıchter ın FrankfurtLich weitgehend unsichere un heimat-
lose, ın einer oft recht ıberal-unver- ‚„keine richterlichen Mafstäbe., sondern
bındlichen Universitätsbildung meıst nNnur solche politisch-weltanschaulicher
steckengebliebene, zudem überlastete Art. Ehe und Famıilıe aber sınd BC-
un schlecC eza Richterschaf genwärtig kein objektiver, durch rich-
ıne kaum bewältigende Au{fgabe. terliche Erkenntnis ermittelnder
Die seıit dem prı ekannt eworde- Madßstab: denn fehlt einer unbe-

strıttenen Auffassung VO  —_ Ehe und Fa-116  — Entscheidungen sınd eın SireuES
milie.“Spiegelbild diıeser Mängel.

Kınıge Gerichte lehnen mıt eiıner Damıt ist wıeder einmal die Grund-
geradezu revolutionären Entschieden- rage nach der richterlichen Zuständig-
heit kurzerhand ab, diese Gleichberech- keıt und L  >  ren Grenzen gestellt. Mar
tıgung als verbindliches Gesetz gelten WIT S1€ nıcht NS zıiıehen dürfen w1e€e
lassen. 10 dıe V1eE beachtete Entsche1l1- dıe Riıchter ın Gießen und Frankfurt,
dung des Landgerichts Gileßen VO dıe mıt einem höfliıchen ‚„„‚bıtte ach
183. Aprıl (4 R 64/53): „D  1€ Gleichbe- Ihnen‘ auft den Legislator posiıtiver (Ge=
rechtigung VO.  bn Mann und Frau ist 1m setze warten. Zustummung verdient viel-
KFamıilıenrecht bısher eın politischer, mehr die weitausholende, tiefgründıge
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Entscheidung des ohnehin iın 5C6-
zeic hnetem Kuf stehenden berlandes-

Tagesstreit der Meinungen, durch partel-
politische Interessenkämpfe oder durch

gerich ts Gelle (Beschluß Vo Maı menschliche Leidenschaften. Ihre truk-
160/53; Wortlaut auch abgedruckt tur und ihre Bedürfnisse erschließen

sıch dem Richter ebenso klar W1e‚„„‚Deutsche Tagespost‘“, Hegensburg,
Nr T DD unı J Zielsicher fas- wandelbar Aaus dem Natur- und Sıtten-
S6 I] die äte VOoNn Gelle ber alle vorder- gESETZ, AQUus dem chrıstlichen und reill-
gründige Buchstabenj]uristerei hinweg gıösen Empfinden des Volkes und S€1-
das ecC und dıe ewige Ordnung der 1918 Willen ZUrr Selbsterhaltung, QUSs

inge selbst 1NS Auge Das Ausbleiben dem verfassungsrechtlich 1m Staats-
des Anpassungsgesetzes habe insoweiıt und Volksinteresse verankerten chutz

der Ehe und Kamilıie und aQus der bıolo-einen gesetzesfreien Raum geschaffen,
als alle der Gleichberechtigung wıder- gischen Ungieichheitt. der Geschlechter.“
sprechenden Bestimmungen qulier Ta Auf dieser Grundlage entschied das

Gericht 1€ ın diesem ZurT Debattegetreten selen. Ihn aquszufüllen „Wäre
geW1 vornehmste Aufgabe des Gesetz- stehende Kınzelfrage, welcher geSeTZ-
gebers””. Der Richter könnte aber NUrTr lıche Güterstand Nu  - se1ıt dem prı
dann nıcht eingreifen, ‚, WCIN eın völ- eigentlich ge. Dieser Güterstan
lıges rechtliches Vakuum“ vorliegen könne 1m Gegensatz den Entschei-
würde und ıne gesetzliche Kegelung dungen einıger anderer Gerichte nıe der
NUur urc „Te1In polıtische oder eın der Gütertrennung SEeE1IN.
wel {anschauliche hbe-Erwägungen‘‘ „In der Normalehe, ın der Ehe,
stimmt werden könnte. Auf dem (Se- die der natürlichen Ordnung der Ehe
biete des Eherechtes könne aber ıne un Familie entspricht jener Ehe., ın
Neuordnung us allgemeın (unabhäng:g der nach Gottes Willen durch die Ver-
vVOo Gesetzgeber) gültigen KRechtsbe- schiedenartige körperliche und charak-
griffen gefunden werden, daher der terliche Erschaffung der Geschlechter
Rıchter verpflichtet, 1€ Gesetzeslücke, Mann und Tau eın ZWar gleich iıch-
„„W1e auch qauf sonstigen KRechtsgebie- tıges, aber eın besonderes un verschie-
ten bıslang ja schon immer geschehen denes Arbeits- und Aufgabengebiet —
ıst, auszufüllen®‘. „Wo Gesetzesrecht gewlescn ist‘‘, stehe NUrTr der Mann im
versagt, mu Recht 1m Sınne des Natur- Erwerbsleben;: 3088 auch die Tau
und Sıttengesetzes das menschliche Zu- LuUe, handle ecsS5 sıch Ausnahme- und
sammenleben unmıiıttelbar ordnen. An Noterscheinungen, nach denen sıch der
die Stelle der bisherigen gesetzlichen Güterstand nıcht richten könne ® a-
Normen treten er die aus der > lerweise verdiene UUr der Mann Geld;

eıl aber auch dıe Tau mıiıt der Küh-türlıchen Ordnung VO  u Ehe un Famıilie
entnehmenden, der Gleichberechti- rung des Haushaltes vollwertige Arbeit

Suns VOIl Mannn un Frau ın der ‚NOor- leiste, müsse sS1e den ın der Liebens-
malehe‘ alleın entsprechenden Rechts- gemeinschaft erworbenen Gütern teil-
satze als geltendes Recht. Auch die- haben: das Güterrecht könne nicht 1m
SCS ungeschrıebene Recht ıst cdıe echt- Hınblick qauft 1ne etwalige spätere Sche1-
sprechung gebunden. Solange der Ge- dung geregelt werden;: cdie Gemeinschaft
setzgeber dıe entstandene UucC nıcht des gemeınsam Krrungenen bınde, cdıe
mıt posıtıv-rechtlichen Normen ausfüllt, Gütertrennung erleichtere die Tren-
mu{ der Richter: das hn als unmittel- NUN$S; zeıitbedingte Tamiılienwidrigebar geltendes Recht ındende rund- Wirtschaftsverhältnisse und gesell-recht der Gleichberechtigung VO  u Mannn schaftliche Umwälzungen dürften nıcht
und Frau organısch eingliedern ın dıe durch das Gesetz gefördert werden: der
natürhliche Ordnung der Ehe und Ha bısherige gesetzliche Güterstand der
milie. Diese natürliche Ordnung wırd Verwaltung und Nutznießung des
nıcht geformt un gestaltet durch den Mannes dem eingebrachten Gut
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Tau ®  se1 daher durch die Errungen- lasse sıch nıcht dadu
schaftsgemeinschaft ersetzt. daß INa  — VO  s psychischer und phys

Geradezu sensationell wirkt sıch die scher Verschiedenheit der Geschlech-
sogenannte Gleichberechtigung auf - ter spricht, VOoO  — der Tradıtion und

der geschichtlichen Überlieferungderen Gebieten aQuS, E 1m Strafrecht:
Zwe Arbeiter standen Anfangs Julr un VO  —_ der funktionellen Verschie-
unter einer Anklage ach 175 Strafi- denheıt der Geschlechter‘” (S. 391.).
gesetzbuch VOL dem Schöffengericht Wohin das ührt, zeigt die Denk-i  Xi  RR  S Hattiıngen-Kuhr. Die Kıchter, darunter chrift gleich selbst an dem e1spie d2s
ıne Ehefrau, sprachen die Angeklagten sogenannten Kranzgeldes: 1300 des
frel. 175 ge. nıcht mehr; denn Män- Bürgerlichen Gesetzbuches sieht VOTr,
ner und Frauen „dürfen unter gleichen da{fß ıne unbescholtene Braut, die ıhrem
Voraussetzungen rechtlich nıcht VEeEr- Verlobten dıe Beiwohnung gestattet hat,
schieden behandelt werden‘”‘. 175 he- ıne „billıge Entschädigung” ın Geld
deute ber „insofern ıne Schlechter- verlangen kann, 30881 das Verlöbnis AUS

stellung des Mannes, als nämlich ın Verschulden des Mannes nıcht ZULC Ehe
führt. Dazu meınt nu  — die ausgerechneteinseıitiger VWeise NUur die männliche Ho-

mosexualität unter Strafe stellt, während VO. Frauenausschuß der SPD mıiıt-
die weibliche Homosexualıtät ın gleicher „entwickelte‘‘ Denkschrift
VWeise möglıch un praktisch egeben „Eıne gleiche Bestimmung ist für den
ıst, 1m deutschen Recht jedoch heute annn nıcat vorgesehen. Man muß
nıcht mehr mıiıt Strafe bedroht ıst. Es er diese Bestimmung als BPevorzu-
handelt S1C. hbe1 der Vorschrift des 175 SunNgs der Tau auffassen. Da nach
StGB auch nıcht etwa eın ypısch Art nıemand SCcHh se1ines Ge-
männlıches Delikt, W1e eiwa die Not- schlechtes bevorzugt werden darf, ist
zucht, NN auch anzuerkennen 1st, dafß eindeutig, da{fß die TAau eVOTZU-
die männliche Homosexualıität 1m öf- SUNSCH nicht mehr beanspruchen
fentlichen en nachhaltiger un - ann. Man steht also VOT der Frage,
angenehmer in die Erscheinung trıtt, entweder dem Mann 21n gleiches
als dieses hel der mehr geheimen e1ıb- ecCc geben oder aber auf den
Llichen Homosexualıtät der Fall iıst Die Vorzug der TAau verzichtenE  rau sei daher durch die Errungen-  ]aéise sich mcht dadu  schaftsgemeinschaft ersetzt.  daß man von psychischer und phys  Geradezu sensationell wirkt sich die  scher Verschiedenheit der Geschlech-  E  sogenannte Gleichberechtigung auf an-  ter spricht, von der Tradition und  3  der  geschichtlichen  Überlieferung  deren Gebieten aus, z. B. im Strafrecht:  Zwei Arbeiter standen Anfangs Juli  und von der funktionellen Verschie-  unter einer Anklage nach 8& 175 Straf-  denheit der Geschlechter‘® (S. 39f.).  gesetzbuch vor dem Schöffengericht  Wohin das führt, zeigt die Denk-  %  Hattingen-Ruhr. Die Richter, darunter  schrift gleich selbst an dem Beispiel ds  eine Ehefrau, sprachen die Angeklagten  sogenannten Kranzgeldes: $& 1300 des  frei. 8 175 gelte nicht mehr; denn Män-  Bürgerlichen Gesetzbuches sieht vor,  ner und Frauen „dürfen unter gleichen  daß eine unbescholtene Braut, die ihrem  Voraussetzungen rechtlich nicht ver-  Verlobten die Beiwohnung gestattet hat,  schieden behandelt werden“. 8& 175 be-  eine „billige Entschädigung‘“ in Geld  deute aber „insofern eine Schlechter-  verlangen kann, wenn das Verlöbnis aus  stellung des Mannes, als er nämlich in  Verschulden des Mannes nicht zur Ehe  führt. Dazu meint nun die ausgerechnet  einseitiger Weise nur die männliche Ho-  mosexualität unter Strafe stellt, während  vom Frauenausschuß der SPD mit-  die weibliche Homosexualität in gleicher  „entwickelte‘ Denkschrift:  Weise möglich und praktisch gegeben  „Eine gleiche Bestimmung ist für den  ist, im deutschen Recht jedoch heute  Mann nicht vorgesehen. Man muß  nicht mehr mit Strafe bedroht ist. Es  daher diese Bestimmung als Bevorzu-  handelt sich bei der Vorschrift des 8& 175  gung der Frau auffassen. Da nach  StGB auch nicht etwa um ein typisch  Art. 3 niemand wegen seines Ge-  männliches Delikt, wie etwa die Not-  schlechtes bevorzugt werden darf, ist  .  zucht, wenn auch anzuerkennen ist, daß  es eindeutig, daß die Frau Bevorzu-  S  die männliche Homosexualität im öf-  gungen nicht mehr beanspruchen  fentlichen Leben nachhaltiger und un-  kann. Man steht also vor der Frage,  angenehmer in die Erscheinung tritt,  entweder dem Mann ein gleiches  als dieses bei der mehr geheimen weib-  Recht zu geben oder aber auf den  lichen Homosexualität der Fall ist. Die  Vorzug der Frau zu verzichten ...  Unterschiede  sind jedoch nicht so  Die Bestimmung entspricht  einem  grundlegender Natur, daß deshalb eine  sittlichen Bedürfnis nicht mehr. Wir  verschiedenartige Behandlung der Ge-  haben uns daher der Meinung ange-  schlechter erlaubt wäre‘“ (Urteil vom  schlossen, diesich dafür einsetzt,diese  Ö  10. Juli — 25 Ms 133/52).  Bestimmung zu streichen‘“ (S. 41{.).  Eine besondere Note in die Diskus-  Die Verwirrung ist also ziemlich  sion um die Gleichberechtigung bringt  vollkommen. Täglich werden neue Ge-  die vom SPD-Vorstand herausgegebenz,  ä  richtsentscheidungen bekannt. Um an-  weitverbreitete  72seitige  Broschüre  zudeuten, welche Fragen da nach und  „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung  nach in Bewegung geraten: Teilen Frau  des Familienrechts an Art.3 Abs.2 des  und Kind weiterhin den Wohnsitz des  Grundgesetzes‘“. Darin heißt es:  Mannes? Erhalten sie nach wie vor den  Familiennamen des Mannes? Ist der  „Wenn der Gesetzgeber neben der  Bestimmung, daß alle Menschen vor  Vater der Tochter weiterhin aussteuer-  .  dem Gesetze gleich sind, noch be-  pflichtig? Soll ein Mädchen auch künf-  sonders bestimmt hat, Männer und  tig schon mit 16 Jahren, der Mann aber  Frauen sind gleichberechtigt, so kann  erst mit 21 Jahren heiraten dürfen? Soll  das nur heißen, daß die natürliche  die unschuldig Geschiedene ihren Un-  Verschiedenheit  der  Geschlechter  terhaltsanspruch gegen den schuldigen  rechtlich nicht als verschiedener Tat-  Mann behalten? Soll nach wie vor nur  bestand gewertet werden darf. Man  der männliche Zuhälter bestraft wer-  464Unterschiede sınd jedoch nıcht Die Bestimmung entspricht einem
grundlegender Natur, dais deshalb ıine sittlichen Bedürfnis nıcht mehr. Wır
erschıedenartige Behandlung der Ge- haben uns er der Meinung ansSCc-
schlechter erlaubt wäre‘‘ (Urteil VO schlossen, die sıch aliur einsetzt, diese
10 Julı 25 Ms 133/52) Bestimmung streichen“‘ (S. 41£.)

1ine besondere Note iın dıe Diskus- Die Verwirrung ist  d also ziemlich
10N dıe Gleichberechtigung ıngt vollkommen Täglıch werden NEUC Ge-
cdıe VO SPD-Vorstand herausgegeben:, richtsentscheidungen ekannt Um
weitverbreitete /2seitige Broschüre zudeuten, welche Fragen da nach und
„Entwurf eines Gesetzes ZUur: Anpassung nach in Bewegung geraten: Teilen Frau
des Famihienrechts Art. Abs des und ınd weiterhin den Wohnsitz des
Grundgesetzes””. Darın heißt 6S: Mannes? Erhalten S1€E nach W1Iie VOL den

KFamılıennamen des Mannes? Ist der„Wenn der Gesetzgeber neben der
Bestimmung, da alle Menschen VOL Vater der Tochter weiterhin aqussteuer-

Z dem Gesetze gleich sınd, och he- pflichtig? Soll eın Mädchen auch künf-
sonders bestimmt hat, Männer un t1g schon mıiıt 16 Jahren, der Mann ber
Frauen sınd gleichberechtigt, ann erst miıt 21 Jahren heiraten dürfen? Soll
das NUur heıßen, daß dıe natürliche dıe unschuldig Geschiedene ıhren Un-
Verschiedenheit der Geschlechter terhaltsanspruch den schuldigen
rechtlich nıcht als verschiedener 'Tat- Mann behalten? Soll nach WwW1€e VOL DUr

estand gewerte werden darf. Man der männliche Zuhälter bestraft wer-
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den? Soll U  b auch eın Beamtinnen- chen Bücher ın die. Hände fallen. Ks
Witwer pensionsberechtigt sein ? ame  es also darauf a olche Bücher

IDa der Bundestag sıch wohl noch schreıiben und empfehlen.
ange nıcht qauf eın Anpassungsgesetz Ehe WIT auf W Eel Neuerscheinungenwıird einıgen können, bleibt als off- näher eingehen, die sehr empfIiohlen
Nuns NUu  b der Bundesgerichtshof ın werden können WESCH ihrer Kürze,Karlsruhe., den ja rüher oder später ihrer olıden Begründung, ihrer leichten
einmal ine olche Sache ZUr:r grundsätz- Verständlichkeit noch eın Hinvweıis.
ıchen Klärung gelangen mufß Man Ks gibt Berufe, beispielsweise der deskann dabei 1Ur die Erwartung adUSSDLE-
chen, daß die obersten Rıichter TOTZ der Priesters, des Kıchters, des KErziehers,

dıe iIMmerzu miıt dem Menschen VO  —_religiösen und weltanschaulichen Spal- heute, dem schr onkreten Vertretertung uUuNseres Volkes KEntscheidungen der Gattung ‚„‚Mensch der Gegenwart‘kommen, die dem Wesen VO  —_ Ehe und
Famıilie erecht werden. ın Berührung kommen.. Es ist nıcht

irgendeıin Mensch, vielleicht eın KFossıilImmerhin bleibt als Lrost, daß dıe
AUuSs VErSaNSCHEN Zeiten, mıt dem S1€Emeisten Khegatten iıhr Lieben lang nıe sıch befassen mussen, sondern derın eın Gesetzbuch schauen ın keinen Mensch der Jetztzeit. Wenn aber dieserRıchter bemühen, sondern sıch unmıiıt- Mensch iın grolsem Ausma{ls untfer demtelbar auf ihre e1gene Vernunft un auf Einfluß mehr oder weniger starkerıhr eigenes Gewissen verlassen. Störungen steht, dann muüssen sich dieseOtto Gyitschneder Berufe Kenntnisse erwerben, die S16 iın
den an setzen, den Störungen oder
besser dem gestörten Menschen gerechtä"iefenpsychologie für die Praxıs werden.

C.G. Jung hat ein Zeitalter der Psy- Hıer sollen NnNu  j ZWel Bücher bespro-
chologie vorausgesagt. VWer dıe eröf- chen werden, die jedem VO  ca grolsem

Nutzen eın werden, der S1€e hest AD  1€ientlichungen innerhal der sycholo-
g1€ verfolgt, wırd ım nıcht unrecht Tiefenpsychologie hilft dem eelsor-
geben können. Ks erscheint sSeNnr vıeles 66  ger (Dr med. Rıngel, Dr theol. vaäan

unterschiedlich in Qualität un Lun, Seelsorgeverlag 1mMm Verlag Herder,
Wıen 1953, 3,9U) will ıne BrückeBrauchbarkeit. Daß Bücher psycholo-

ischen Inhaltes N ekauft und B6- schlagen zwıischen Psychologie, Thera
lesen, deshalb auch ın grolßbem Ausma{s p1e und Betreuung seelsorglicher Art
geschrıeben werden, ist zweıtlellos eın Diıie beiden Autoren rzt un T1e-

ster behandeln ın sechs Kapiteln fol-Zeichen der eıt Iie mannıgfaltigen
Störungen des öffentlichen Lebens ın gende Themen Tiefenpsychologisches
Vergangenheit und Gegenwart mussen Wissen 1ne Notwendigkeit für den
Folgen für das Seelenleben des einzelnen Seelsorger, Die ellung des Priıesters

ZUrLC Tiefenpsychologie, Zusammenarb e1ıtMenschen haben. Mögen dıese Holgen
mehr oder wen1ger deutlich tühlbar eın VOoNn Priester und Arzt, Zur Psychologie
und bleiben, viele Menschen haben den des Glaubens un Unglaubens, Kın hy-
„inneren Kompaß" verloren, fühlen S1IC. sterischer Dämmerzustand un seine
gehemmt, beschwert, en das Bedür{f- Analyse, Probleme der Z,wangsneurose.
N1S, sıch klären, dann besser mıt Im ersten Kapıtel WIT eın Überblick
sıch zurechtzukommen. Ks ist klar, der ıl  e9;  ber dıe JTiefenpsychologie geboten. Ks
einfachste Weg scheint da ıne Lek- werden dıe bedeutendsten Autoren B6-
ture  karı ZU se1N, die TODIeme des seelischen und deren Blickpunkt deutlich
Lebens, ach Möglichkeit ın leicht Talß- emacht. Einschränkende Kritik wırd
hlicher Form,; aufgreift un abhandelt. dabei nıcht VETrSCSSCH. Tiefenpsycholo-
Hs ıst dann die rage, ob dem Suchen- g1e, könnte iNnan zusammenfTassen, be-
den die rechten, 1 dıe ur  ee: ih tauglı- faßt sich mıt den unbewußten Störun-
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